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der Straftat, ihre Ursachen und Bedingun
gen, den entstandenen Schaden, die Per
sönlichkeit des Angeklagten, seine Beweg
gründe, die Art und Schwere seiner 
Schuld, sein Verhalten vor und nach der 
Tat in belastender und entlastender Hin
sicht allseitig und unvoreingenommen 
fcstzustcllen.

(2) Diesen Aufgaben dient die Verneh
mung des Angeklagten zur Person und zur 
Sache, die darauf folgende weitere Erhe
bung und Überprüfung der Beweise sowie 
die Besichtigung von Orten und Gegen-

(3) Die in der Beweisaufnahme zu tref
fenden Feststellungen bilden die alleinige 
Grundlage für das Urteil.

§223 
Bowcisan trüge

(1) Das Gericht hat allen Beweisanträ- 
gen stattzugeben, wenn die beantragte Be
weiserhebung für die Feststellung der 
Wahrheit erheblich sein kann.

(2) Wird eine für die Feststellung der 
Wahrheit erhebliche Tatsache so spät vor- 
gcbracht, daß cs dem Staatsanwalt, dem 
Angeklagten oder dessen Verteidiger an 
der zur Vorbereitung ihrer Stellungnahme 
erforderlichen Zeit mangelt, kann das Ge
richt eine Unterbrechung der Hauptver
handlung anordnen. Das kann bis zum 
Schluß der Beweisaufnahme geschehen.

(3) Die Ablehnung eines Beweisantra
ges und eines Antrages auf Unterbrechung 
der Hauptverhandlung bedarf eines Ge
richtsbeschlusses.

§224
Vernehmung des Angeklagten

(1) Der Angeklagte ist ln der Haupt
verhandlung zu vernehmen. Ihm ist Ge
legenheit zu geben, Tatsachen über die 
Straftat mitzuteilen, den bestehenden Ver
dacht zu beseitigen, entlastende Umstände 
vorzubringen und Beweisanträge zu stel-

(2) Aussagon des Angeklagten, die in 
einem Protokoll über eine frühere Verneh
mung enthalten sind, können, soweit er
forderlich, durch Verlesung zum Gegen
stand der Beweisaufnahme gemacht wer
den.

Vernehmung von Zeugen

(1) Zeugen sind in der Hauptverhand
lung zu vernehmen. Ihre Vernehmung darf 
nur dann durch Verlesung, des Protokolls 
über eine frühere Vernehmung durch ein 
Untersuchungsorgan, einen Staatsanwalt 
oder einen Richter ersetzt werden, wenn
1. der Zeuge oder Mitbeschuldigtc verstor

ben oder geisteskrank geworden ist oder 
wenn sein Aufenthalt nicht ermittelt ist;

2. dem Erscheinen des Zeugen oder Mitbc- 
schuldigten in der Hauptverhandlung für 
eine längere oder ungewisse Zelt Krank
heit, Gebrechlichkeit, nicht zu beseiti
gende oder andere erhebliche Hinder
nisse entgegenstehen;

3. der Zeuge nicht anwesend ist und der 
Staatsanwalt, der Angeklagte und dessen 
Verteidiger mit der Verlesung einver
standen sind.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 dür

fen auch Aufzeichnungen über ander
weitige Vernehmungen oder Äußerungen 
sowie eigene Aufzeichnungen eines Zeugen 
oder Mitbcschuldigten wiedergegeben wer-

(3) Aussagen von anwesenden Zeugen, 
die in einem Protokoll über eine frühere 
Vernehmung enthalten sind, können, so
weit erforderlich, durch Verlesung zum 
Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht 
werden. Die Aussage eines vor der Haupt
verhandlung vernommenen Zeugen, der 
erst ln der Hauptverhandlung von sei
nem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch 
macht, darf nicht verlesen werden.

(4) Das Gericht beschließt, ob die 
Wiedergabe angeordnet wird. Der Grund 
der Wiedergabe ist bekanntzugeben.

(5) Wird der Geschädigte als Zeuge ver
nommen, hat das Gericht zu gewährleisten, 
daß seine Rechte auch während seiner Ab
wesenheit gewahrt werden. Soweit erfor
derlich, ist er vom Vorsitzenden darüber 
zu unterrichten, was in seiner Abwesen
heit verhandelt wurde.

§226
Protokollvermerk Uber die Wiodcrgabo

In den Fällen der §§ 224 und 225 sind die
Wiedergabe und ihr Grund im Protokoll zu 
vermerken.


